
Auszug aus dem  Protokoll
des Regierungsrates des  Kantons  Zürich

Sitzung vom 9. September 1987

2887.  Privater Gestaltungsplan Husmatte-Heisch, Hausen a.A.

Mit Beschluss Nr. 4289/1985 genehmigte der Regierungsrat die kommu-

nale Nutzungsplanung. Am 9. Juni 1987 stimmte der Gemeinderat Hau-

sen a.A. dem privaten Gestaltungsplan Husmatte-Heisch zu. Innerhalb

der Rekursfrist gingen gemäss Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der

Baurekurskommissionen keine Rekurse ein.

Mit dem Gestaltungsplan wird der besondern Situation am Rand des

regionalen Ortsbildes Heisch Rechnung getragen. Da in keinem Punkt

von der kommunalen Bau- und Zonenordnung abgewichen wird, ist die

Zustimmung des Gemeinderates ausreichend.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der private Gestaltungsplan Husmatte-Heisch, mit Zustimmung

des Gemeinderates Hausen a. A. vom 9. Juni 1987, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hausen a.A., 8915 Hausen a.A.

(unter Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exem-

plars des Gestaltungsplans)‚ das Verwaltungsgericht‚ die Kanzlei der

Baurekurskommissionen sowie an die Direktion der öffentlichen Bau-

ten.

Zürich, den 9. September 1987

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i. V.

Hirschi
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Ueberbauung Hausmatte-Heisch, Hausen am Albis

VORSCHRIFTEN ZUM PRIVATEN GESTALTUNGSPLAN

I. A11gemeine Bestimmungen

II. Nutzungsvorschriften

III. Ueberbauungsvorschriften

IV. Gesta1tungsvorschriften

V. Umgebungs- und Ersch1iessungsp1an

VI. Schlussbestimmungen



I. ALLGEMEINE  BESTIMMUNGEN

Art. l

Zweck

Art.  2

Bestandteile

des Gestal-

tungsplanes

Art. 3

Planungs-

gebiet,

Bauzonen

Zweck des privaten Gestaltungsplanes nach §§ 85-87 PBG

ist die Schaffung einer verbindlichen Planungsgrundlage

zur Erstellung einer qualitätsvollen Nohnsiedlung nach

einheitlichen Gestaltungsgrundsätzen.  Er  soll zudem eine

ökonomische Erschliessung und eine klare Verkehrsrege-

lung sicherstellen.

Die erforderlichen Landumlegungen werden ausserhalb des

Gestaltungsplanverfahrens auf rein privatrechtlicher Ba-

sis durchgeführt.

Der private Gestaltungsplan besteht aus folgenden Be-

standteilen:

l. Situationsplan M l:500 Pl.Nr. 805-6

. Situationsplan Dachgestaltung M l:500 Pl.Nr. 805-7

. Erschliessungsordnung M l:500 Pl.Nr. 988-l

. Schnitte A, B, C M l 200 Pl.Nr. 805-8

. Vorschriften zum privaten Gestaltungsplan

l\‘lLa)-l>U‘!

Das Planungsgebiet des Gestaltungsplanes umfasst folgen-

de Grundstücke bzw. Teilgrundstücke (Pl.Nr. 805-6):

33 AFIR AG, Luzern l'O52 m2

1744 AFIR AG, Luzern l6'9l6 m2

1737 Landw. Konsumgenossenschaft
Rifferswil-Hausen u. Umgebung ca. l'020 m2

1738 Politische Gemeinde Hausen a.A. ca. 420 m2

l743 Christian Müller, Kappel a.A. 697 m2

ca. 20'105 m2

Das Planungsgebiet liegt in 2 Bauzonen mit folgenden

Hauptgebäuden bzw. Grundstücken gemäss Pl.Nr. 805-6:



Art.  4

Geltungs-

bereich

Art. 5

Baueingabe

-2-

- In KERNZONE II (K II):

Häuser Nr. l-7 ca. 6'440 m2

- In NOHNZONE MIT GENERBEERLEICHTERUNG (WG 2):

Häuser Nr. 8—l6 und das Grundstück

der Landw. Konsumgenossenschaft ca. l3‘665 m2

Für das von der Zonengrenze durchschnittene Haus 3 gel-

ten grundsätzlich die Vorschriften der Kernzone II, doch

dürfen im in der Nohn- und Gewerbezone liegenden Teil

die diesbezüglichen Vorschriften nicht verletzt werden.

Diese Vorschriften gelten, vorbehältlich Abs. 4, über

das gesamte Planungsgebiet für alle Neu-‚ Um-‚ An- und

Aufbauten sowie für die Gestaltung und Nutzung der Um-

gebung.

Der örtliche Geltungsbereich ist durch den Perimeter im

Plan Nr. 805-6 dargestellt.

Die Hauptgebäude sind im Plan Nr. 805-6 mit einer Gebäu-

denummer und verbindlichen Angaben über Geschosszahl‚

Bruttogeschossfläche (BGF), Erdgeschosskote und Anzahl

offener Fahrzeugabstellplätze bezeichnet; die Wohnungs-

zahl ist als blosser Richtwert zu verstehen. Ebenfalls

verbindlich sind die Firstrichtungen gemäss Plan Nr.

805-7.

Für das durch die Albisstrasse, die neue Zufahrtsstras-

se, den durch Verlegung der Seebrigstrasse zu schaf-

fenden Zufahrtsweg und die nordwestliche Gestaltungs-

plan-Grenze umrandete Grundstück (Landw. Konsumgenossen-

schaft) gelten lediglich die Art. l-3, 4  Abs. 2 und  4, 8

Abs.3, l3 Abs.l und 3, l5 und l6, im übrigen die kommu-

nale Bau- und Zonenordnung.

Die Baueingaben erfolgen einzeln und werden durch die

Baukommission insbesondere auch hinsichtlich der Ueber-

einstimmung mit dem Gestaltungsplan beurteilt.



II. NUTZUNGSVORSCHRIFTEN

Art. 6

Nutzweise

Art.  7

Ausnützung

Das ganze Gebiet soll vorwiegend zum wohnen genutzt wer-

den, d.h. die Gewerbeerleichterung für mässig störende

Betriebe gemäss Bau- und Zonenordnung bleibt nur für die

Häuser ll und l6 bestehen. In allen anderen Häusern sind

auch nicht störende Betriebe zulässig, in Haus l5 zudem

kirchliche Versammlungslokale.

Die maximale Bruttogeschossfläche ist verbindlich auf

die einzelnen Häuser verteilt und darf höchstens um l0 %

unterschritten werden. Die Verlagerung von Bruttoge-

schossfläche von Haus zu Haus ist um max. l0 % zulässig.

Bei den Häusern ll und l6 können die Gewerbeflächen um

höchstens 20  %  vergrössert werden.

III.  UEBERBAUUNGSVORSCHRIFTEN

Art. 8

Ueberbauba—

re Fläche

Die überbaubaren Grundstückflächen sind durch Bauge-

staltungsflächen begrenzt. wo im Plan Nr. 805-6nichts

anderes vermerkt ist und die minimalen Grenz- und Ge-

bäudeabstände eingehalten sind, dürfen diese Baugestal-

tungsflächen um max. 2.50 m nach aussen und innen über-

schritten werden.

Ausserhalb dieser Flächen sind nur Unterniveaubauten so-

wie besondere Gebäude mit einer Gebäudefläche von max.

36 m2 (Autounterstände‚ Schopfbauten, Containerhaus und

dergleichen) zulässig.

Auf dem Grundstück der Landw. Konsumgenossenschaft dür-

fen die längs der Südost- und Südwestgrenze eingetrage

nen Abstandslinien nur im Rahmen von  §  260 Abs. 3 PBG

überschritten werden.



Art. 9

Erdgeschoss-

kote

Art. l0

Gesamthöhe

-4-

Die für jedes Haus festgelegte Erdgeschosskote darf

höchstens um 50 cm über- bzw. unterschritten werden, so-

fern die Vorschriften über Vollgeschosse, Gebäudehöhen

und Untergeschosse der entsprechenden Zone eingehalten

sind.

Die höchstzulässige Gesamthöhe der Gebäude (First) be-

trägt, unter Vorbehalt der übergeordneten Bestimmungen

für die Gebäude- und die Firsthöhe, ab Erdgeschosskote:

l3 m

l0 m

- In der Kernzone  II

- In der Nohnzone mit Gewerbeerleichterung

IV. GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN

Art. ll

Fassaden-

gestaltung

Art. l2

Dachge-

staltung

- KERNZONE II (K II):

Vorschriften gemäss Bau- und Zonenordnung.

- NOHNZONE MIT GENERBEERLEICHTERUNG (WG 2):

Als Aussenhaut der Gebäude sind zulässig: Naturstein,

Kalksand- oder Zementstein natur, Sichtbackstein von

hellgelb über rot bis braun, Sichtbetonteile‚ Fassa-

denschiefer‚ mineralische Putze oder Schlämme getönt,

Holzschalung natur oder bemalt, Stahl-Glasteile für

Wintergärten, Vordächer und dergleichen. Die dem glei-

chen Typus angehörenden Gebäude müssen hinsichtlich

des verwendeten Materials nach Möglichkeit aufeinander

abgestimmt werden.

- KERNZONE II (K  II):

Vorschriften gemäss Bau- und Zonenordnung.

- HOHNZONE MIT GENERBEERLEICHTERUNG (HG 2):

Für die Hauptgebäude sind nur Satteldächer mit beid-

seitig gleicher Neigung von 20-36° a.T. mit rötlich

bis braunen Ziegeln oder Dachschiefer zulässig. Für

die Belichtung der Dachräume sind, nebst den üblichen

Aufbauten, auch Quergiebel, flachgedeckte Lukarnen und

Dachfenster gestattet.
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V. UMGEBUNGS- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Art. 13

Umgebungs—/

Ersch1ies-

sungsplan

Art. 14

Fahrzeugab—

stellplätze

Die im Gestaitungspian festgeiegten Strassen‚ Wege,

Piätze, werkieitungen, Fahrzeugabste11p1ätze‚ Brunnen,

und A11eebäume sind verbindlich, können aber hinsicht-

lich Situierung und Dimensionierung noch geringfügige

Abweichungen erfahren.

Die Hauszugänge bei den Häusern 2-5 haben zwingend vom

"Gartenhof" und bei den Häusern 8-11 vom “P1atz“ resp.

von der "Gasse" her zu erfolgen.

Die Grundeigentümer des Pianungsgebietes verpfiichten

sich, anschliessend an die Genehmigung des Gesta1tungs-

pianes für die gemeinschaftiichen Anlagen einen detail-

iierten Erschliessungsplan mit integriertem Umgebungs-

und Bepfianzungspian vorzuiegen.

Offene und gedeckte Fahrzeugabstelipiätze sind nur auf

den im P1an bezeichneten Flächen zuiässig.

Beim Haus 15 ist bei Verwendung a1s kirchliches Versamm-

1ungs1oka1 eine fiächengieiche seitiiche Verschiebung

der offenen Absteiiplätze gestattet.

V  I . SCHLUSSBEST IIHUNGEN

Art. 15

Vorbeha1t

anderen

Rechts

Art. 16

In Kraft-

treten

Die Vorschriften ergänzen die Bestimmungen der kommuna-

ien Bau— und Zonenordnung im Rahmen der übergeordneten

Gesetzgebung des PBG.

Der Gestaltungsplan tritt mit der öffentlichen Bekannt-

machung der regierungsrätlichen Genehmigung in Kraft.
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Die nachstehenden Grundeigentümer des Pianungsgebietes stellen hiermit

den Gestaitungspian auf und erklären die voriiegenden Vorschriften zu

dessen intergrierendem Bestandteiiz

Datum: Unterschrift:
!\

-  Politische Gemeinde Hausen a.A. 5Zfi?.?3F ..... .Frr” ‘~”“"""

Afir AG, Luzern 4:64}

-  Landw. Konsumgenossenschaft "7 4" ,;‚;1„‘„‚ ‘Q’ {
Rifferswi1-Hausen und Umgebung . ..  .  .  .. /..F;%%i....Ü. /7 "'

— Christian Mü11er‚ Kappel a.A. .. . .. .. .???????4%%..

Zustimmung des Gemeinderates Hausen am A1bis:

7*.‘ .v,-,-.—« ,_..._“Vi "ll :\I  J  ‚.  .-\....
4  ".Ü.":'i"ÜER/‘.7; i

H kisßscl’iraui ‚

Qfla "Genehmigungsvermerk des Regierungsrates: C::::::>\i}? \._‚.

Uni" Hz 1:

5:: 4g

Vom Regierungsratam_ _______ „f“ " ""87

mit Beschluss Nr. K} genehmigt

Der Staatsschreiber:

in Verhetung
\

(44%/L. 
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